aus:
Comenius-Institut, Deutscher Katechetenverein, Gesellschaft für Religionspädagogik (Herausgeber):
Handbuch Religionsunterricht an berufsbildenden Schulen, Gütersloher Verlagshaus 1997; S. 226ff.


Das Fach Ethik an berufsbildenden Schulen

Allgemeine Vorbemerkungen

Anfang der 70er Jahre ist in den Bundesländern Rheinland-Pfalz und Bayern ein für die damalige Bundesrepublik Deutschland neues Unterrichtsfach eingeführt worden. Gemeinsam einigte man sich auf den Namen „Ethikunterricht“ (EU).

Sowohl in Rheinland-Pfalz als auch in Bayern basierte die Einführung des neuen Faches auf verfassungsrechtlicher Grundlage. Die rheinland-pfälzische Verfassung verfügt in Art. 35: „Für Jugendliche, die nicht am RU teilnehmen, ist ein Unterricht über die allgemein anerkannten Grundsätze des natürlichen Sittengesetzes zu erteilen.“ In der Verfassung des Freistaates Bayern heißt es in Art. 137, Absatz 2: „Für Schüler, die nicht am RU teilnehmen, ist ein Unterricht über die allgemein anerkannten Grundsätze der Sittlichkeit einzurichten.“

Die steigende Zahl der Abmeldungen vom RU führte 1972 dazu, daß man sowohl in Rheinland-Pfalz als auch in Bayern durch Einführung des EU als Ersatzfach für SR, die nicht am RU teilnahmen, den Verfassungsauftrag erfüllte.

Inzwischen haben auch andere Bundesländer für SR, die nicht am RU teilnehmen, Ersatzangebote eingeführt. Neben den vom RU abgemeldeten SR hat insbesondere der hohe Anteil nicht-christlicher und konfessionsloser SR zur Einführung eines eigenen Unterrichtsfaches für die am RU nicht teilnehmenden SR geführt.

In Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein hat der EU heute den rechtlichen Status eines Ersatzfaches für den RU. In Berlin, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen hat der z.T. auch „Philosophie“, oder „Werte und Normen“ genannte Ethikunterricht den Status eines Wahlpflichtfaches; in Brandenburg soll „Lebensgestaltung - Ethik - Religionskunde“ Pflichtfach werden.

Zumindest für den gymnasialen Bereich gilt, daß alle 16 Bundesländer heute ihren SR ethische Inhalte in einem neben dem RU als Ersatz- oder Wahlpflichtfach eigens eingerichteten Unterrichtsfach anbieten; Nordrhein-Westfalen - z.Zt. noch - nur in allgemeinbildenden Schulen der Sekundarstufe II. In den meisten Bundesländern wird EU darüber hinaus auch in der Hauptschule und Realschule angeboten.

Die Situation an BBS

Im Bereich der BBS ist neben dem RU nur in neun von sechzehn Bundesländern ein eigenes Unterrichtsfach „Ethik“ eingeführt (siehe Übersicht). Dabei hat das Fach Ethik in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein den Status des Ersatzfaches für den RU. In Thüringen und Schleswig-Holstein hat der Ethik- bzw. Philosophieunterricht den Status eines Wahlpflichtfaches.

Erkennbar ist ein Gefälle zwischen Stadtstaaten und eher ländlich geprägten Flächenstaaten innerhalb der Bundesrepublik. In Baden-Württemberg, Bayern oder Hessen ist der EU auch in den BS fester Bestand des Unterrichtsangebots. In den Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg sowie in Nordrhein-Westfalen wird der EU an BS nicht angeboten. In diesen Bundesländern ist derzeit auch nicht die Einführung eines EU geplant.

Aufgabe und Inhalt des EU

Auf eine spezifische Weise hat der EU am Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule teil. Wie beim RU gründet sein Auftrag letztlich in den personalen Grundrechten und im Erziehungsrecht der Eltern. Der demokratisch erfaßte Elternwille sieht in der konfessionell-religiösen oder, ersatzweise, ethischen Orientierung eine konstitutive Bildungs- und Erziehungsaufgabe der Schule.

Dabei bleibt die Schule dem staatlichen Grundsatz weltanschaulicher Neutralität verpflichtet. Dieser Grundsatz zielt jedoch nicht auf eine wertneutrale Ordnung. Vielmehr besagt die weltanschauliche Neutralitätspflicht des Staates, daß sich der Staat in Weltanschauungsfragen eines Urteils enthält.

Das besondere Dilemma des EU besteht darin, „daß er den Religionsunterricht in seiner weltdeutenden und sinn-stiftenden Funktion ersetzen soll, dabei aber gerade keine Weltanschauung, keinen Wahrheitsanspruch verkünden darf“.

Kernbereiche des EU sind insbesondere die Lebenswirklichkeit der SR und die Moral als soziales Phänomen. „Die moralische Sozialisation zu fördern und Orientierungsmuster für ein sinnvolles gelingendes Leben in einer pluralen Gesellschaft zu entwickeln“ sind Aufgaben des EU.

Insbesondere drei Lehrplanmodelle sind derzeit zur Umsetzung dieser Ziele in der Diskussion:

-
das weltanschaulich-religiöse Modell (verbindlicher Wertkodex mit einem Fundament sittlicher Werte),

-
das moralpädagogische Modell (ethisches Wissen und sittliche Haltung sollen vermittelt werden)

-
das lebenskundliche Modell (basiert auf der „Prämisse, daß zwischen konkreten Themen des Alltagslebens, ethischen Normen, Werten und Regeln und religiösen Themen nicht fein säuberlich getrennt werden kann“) (Martens 1994).

Zum Verhältnis von RU und EU

Der RU wird „in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt“ (GG Art. 7). Er führt in die weltdeutende und sinnstiftende Botschaft der jeweiligen Konfession bzw. Religion ein (( Weidinger/Boge).

Der EU dagegen ist ein allein vom Staat verantwortetes Unterrichtsfach. Seinem Inhalt nach unterliegt er der weltanschaulich-religiösen Neutralitätspflicht des Staates. Im Unterschied zum konfessionellen Religionsunterricht, der Mensch und Welt aus der Sicht eines bestimmten Glaubensbekenntnisses deutet, behandelt der Ethikunterricht anthropologisch-ethisch-religiöse Fragen in allgemeiner Reflexion und dies in der spezifischen Sichtweise der Lehrkräfte.

RU und EU ergänzen das Bildungsangebot der BBS um die anthropologische, reflexive sowie soziale Dimension. Sie ermöglichen ein konzentriertes Hinterfragen und eine Zusammenschau der Dinge.

„Religionsunterricht und Ethikunterricht haben jeweils ihr eigenes Profil. Die unverwechselbare Eigenständigkeit jedes Faches ist besonders angesichts der inhaltlichen Überschneidungen zu betonen. Der Religionsunterricht hat es im Rahmen des Christentums ebenso mit Ethik zu tun, wie es der Ethikunterricht im Rahmen der ethischen Thematik mit der christlichen Religion zu tun hat. ...

In dieser Lage miteinander verschränkter Gegenstandsbereiche sind allerdings die maßgeblichen letzten Auslegungshorizonte der oft ähnlichen Gegenstände jeweils anders, zum Teil völlig anders. Unbeschadet der Bedeutung der Grundrechte und Grundwerte der Verfassung, hier wie dort, orientiert sich der Ethikunterricht an den Möglichkeiten und Grenzen der philosophischen Vernunft, während der Religionsunterricht seine unveräußerlichen Grundlagen in den geschichtlichen Überlieferungen und gegenwärtigen Ausdrucksformen des christlichen Glaubens hat. Obwohl auch Philosophen vom 'philosophischen Glauben' sprechen (K. Jaspers) und der christliche Glaube 'denkender Glaube' sein will und muß (C. H. Ratschow), liegt hier die bleibende produktive Differenz des Religionsunterrichts zu den Fächern Ethik und Philosophie. In anderen Worten ist diese Differenz mit der Gotteserfahrung gegeben, nicht schon mit der Frage nach Gott, die auch Philosophen stellen. Die Schüler und Schülerinnen sehen dies ähnlich. Sie wollen wissen, was in der sie bedrängenden Gottesfrage gilt, und erwarten, daß Religionslehrer und ‑lehrerinnen, wie es ihre Berufsbezeichnung besagt, hinsichtlich religiöser Wahrheitsansprüche Rede und Antwort stehen.“ (EKD-Denkschrift 1995, S. 78-79)
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	Bundesland
	Angebot?
	Name des Faches
	Status des Faches
	Bemerkung

	Baden-Württemberg
	ja
	Ethik
	Ersatzfach
	Ethik-U. am berufl. Gymnasium Regelform; andere berufl. Schularten: Schulversuch

	Bayern
	ja
	Ethik
	Ersatzfach
	Lehrplan wird derzeit überarbeitet

	Berlin
	nein
	-
	-
	Einführung derzeit nicht geplant

	Brandenburg
	nein
	-
	-
	Ethische Inhalte im Fach Gesellschaftslehre /Erzieherausblg.; sieh auch: LER;

	Bremen
	nein
	-
	-
	Einführung derzeit nicht geplant

	Hamburg
	nein
	-
	-
	in Klasse 11-13 technisches Gymnasium Philosophie als Wahlpflichtalternative Religion - Philosophie

	Hessen
	ja
	Ethik
	Ersatzfach
	

	Mecklenburg-Vorpommern
	nein
	-
	-
	Einführung derzeit nicht geplant

	Niedersachsen
	ja
	Werte und Normen
	Ersatzfach
	als Ersatzfach zum RU von der derzeitigen Diskussion über den evtl. Wegfall des RU mitbetroffen

	Nordrhein-Westfalen
	nein
	-
	-
	Einführung derzeit nicht geplant

	Rheinland-Pfalz
	ja
	Ethik
	Ersatzfach
	

	Saarland
	ja
	Allgm. Ethik
	Ersatzfach
	LP Rheinland-Pfalz werden derzeit überarbeitet zur späteren Übernahme

	Sachsen
	ja
	Ethik
	Wahlpfl.
	Lehrplan zur Erprobung freigegeben

	Sachsen-Anhalt
	ja
	Ethik
	Wahlpfl.
	derzeit gültig: „vorläufige Rahmenrichtlinien“

	Schleswig-Holstein
	ja
	Philosophie
	Ersatzfach bzw. Wahlpfl.
	

	Thüringen
	ja
	Ethik
	Wahlpfl.
	Ethik in der Stundentafel 1-stündig eingeführt
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